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Segensspriiche! — ein in die Schweiz, und,
durch die innere Revolution zermiirbt und
die eigene Schwiche gelihmt, brach die
alte Eidgenossenschaft zusammen.

Am 10. Mai 1798 zogen die franzosischen
Truppen auch in die Stadt St. Gallen ein,
und bald wurde die gesamte Ostschweiz ein-
gegliedert in die eine und unteilbare Repu-
blik Helvetien.

Wie aber sollte das Gebiet zwischen
Thurgau und Graubiinden geordnet wer-
den, da es keine Untertanen mehr gab und
es aus so vielen verschiedenen Landschaften
bestand? Da gab es nur zwei Wege, entwe-
der Anschluf3 an bestehende Kantone oder
Schaffung eines oder mehrerer neuer Kan-
tone. Peter Ochs entwarf den Plan zu einem
Kanton Sargans (st. gallisch Rheintal, Sax,
Gams, Werdenberg, Gaster, Uznach, Rap-
perswil, March) und einem Kanton St. Gal-
len (Stadt, Alte Landschaft, Toggenburg).
Der Plan wurde verworfen, und es trat je-
ner Plan in Kraft, der ein GroBappenzell,
den Kanton Sintis, und ein Grofiglarus, den
Kanton Linth, vorsah.

Aber beide Kantone, Appenzell wie Gla-
rus, schiittelten, als im Herbst 1802 die Hel-
vetik zusammenbrach, diese Teile ab. Wer
wollte sie einen? So blieb nur ein Weg, sie

alle zu einem Kanton zusammenzufiigen.

Erstmals erscheint diese Losung im Re-
dingschen Verfassungsentwurf. Er trat aber
nicht ins Leben.

Inzwischen liel Napoleon Bonaparte im
Winter 1802/03 die Helvetische Consulta
zusammentreten. Napoleon entschied fiir
den neuen Kanton, der Entscheid wurde
zum Beschlul3 erhoben.

So wurde an einem fremden Tische, von
einem fremden Manne, mit einem Feder-
strich eine jahrhundertalte geschichtliche
Entwicklung in vollig neue Bahnen ge-
dringt; doch nein, nicht véllig neu: denn
ein gemeinsames Bindeglied all dieser so
verschiedenen Teile bestand schon ldngst:
die Eidgenossenschaft.

Doch wihrend die Taufglocken der neuen
Tochter Helvetias den Namen jener Stadt
gaben, die ihn ihrerseits der Abtei verdank-
te, trug man diese selbe, altehrwiirdige und
keineswegs altersschwache Abtei endgiiltig
zu Grabe. Endgiiltig? War denn dieses En-
de giiltig? — Nun war die Stadt St. Gallen
endlich dort angelangt, wohin ihr Sehnen
schon vor Jahrhunderten gegangen war: sie
war Hauptstadt und einziger Mittelpunkt.
Aber nun muBte sie auch ihre Miindigkeit
zeigen. Thre Aufgabe war keineswegs be-
neidenswert. Aber die Geschichte beweist,
dal sie gemeistert wurde.

ST.-GALLISCHE SCHUL- UND KIRCHENPOLITISCHE KAMPFE
Von Dr. Paul Letter, St. Gallen

Die 150 Jahre Geschichte des Kantons
St. Gallen erhalten nicht zuletzt durch stiir-
mische Schul- und kirchenpolitische Kamp-
fe ihr Geprige. Es geht dabei eben um den
Menschen zu tiefst berithrende weltan-
schauliche Auseinandersetzungen, Und es
ist nicht zu verwundern, dal} die jiingst ge-
troffene Regelung um das st.-gallische Er-
ziehungsgesetz in manchen Kreisen immer
noch Unzufriedenheit auslost, indem man
bedauert, da3 die Sache nicht von allem
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Anfang an aus tiefschiirfenderer weltan-
schaulicher Sicht heraus angepackt und
dann vor das Volk gebracht worden ist.
Der neugeschaffene Kanton St. Gallen
setzt sich aus historisch, wirtschaftlich und
konfessionell verschiedenartigen Teilen zu-
sammen. Er anerkannte, als parititisches
Staatswesen, beide Konfessionen als gleich-
berechtigt. Das Schulwesen war konfessio-
nell organisiert, auch das hohere Schulwe-
sen. Ein von der Regierung ernannter Er-




ziehungsrat, aus Mitgliedern beider Kon-
fessionen bestellt, fithrte die Aufsicht iiber
das Erziehungswesen. Miiller-Friedberg er-
offnete 1809 die hohere Lehranstalt fiir
den katholischen Konfessionsteil (Gymna-
sium) mit einer Rede. Das Bestreben der
Regierung, eine gemeinsame hohere Lehr-
anstalt zu griinden, stiel auf Widerstand
von seiten des evangelischen Konfessions-
teils. Die 1814er Verfassung schuf fiir die
kirchlichen und Schulverhiltnisse konsti-
tutionelle Grundlagen. In Ausfiithrung ih-
res Artikels 2 erlief} der GroBe Rat i. J.
1816 das sog. konfessionelle Gesetz, auf
welches gestiitzt der katholische Admini-
strationsrat und der evangelische kantonale
Kirchenrat die Kirchen- und Schulkorpo-
rationen beaufsichtigten. Diese fiir die Fol-
ge grundlegende Ordnung der Verhiltnisse
wurde von Anhingern staatlicher Omnipo-
tenz wiederholt angefochten, mit dem Ziel,
die kirchlichen und Erziehungsangelegen-
heiten der staatlichen Leitung direkt zu un-
terstellen.

Obiger Ordnung ist es zuzuschreiben,
daBl in den ersten drei Jahrzehnten des
neuen Kantons keine konfessionellen, kir-
chenpolitischen oder Schulkimpfe den of-
fentlichen Frieden storten, Die Regierung
der Mediationszeit hatte den konfessionel-
len Verhiltnissen achtungsvolle Riicksicht
entgegengebracht.

In den Verfassungsdebatten von 1831
kdmpften die polizeistaatliche und die frei-
heitliche Regelung gegeneinander. (Rede-
duell Henne-Baumgartner gegen Diog).
Auch Rektor J. G. Wirth von der stiddti-
schen hohern Schule befiirwortete Beibe-
haltung der Trennung und konfessionelle
Selbstindigkeit in Sachen der Kirche und
der Schule,

Der Kampf fiir und gegen die Badener
Konferenzartikel rief die tiefgehendste Be-
wegung hervor, die der Kanton bis dahin
erfahren hatte. Das Volk verwarf das Ge-
setz iiber »die Rechte des Staates in kirch-
lichen Dingen«, in dem die Postulate der

Badener Konferenz gesetzliche Formulie-
rung hitten finden sollen. Zugleich war als
Ergebnis der Angriffe auf die religiose Tra-
dition und die kirchliche Ordnung die kon-
servative Partei mit einem eigenen Presse-
organ entstanden. Der Leiter des st.-galli-
schen Staatswesens, Baumgartner, betrof-
fen von der Verwerfung des Gesetzes, be-
lehrt durch dhnliche Ereignisse in der iibri-
gen Schweiz, niherte sich der Einsicht der
Politiker der Mediations- und Restaura-
tionszeit, sich micht in die Angelegenheiten
der Konfessionen einzumischen, die An-
schauungen des Volkes in konfessionellen
Sachen zu respektieren.

Die Unbelehrbarkeit jener Politiker der
1830er Jahre, welche diesen Weg der Ein-
sicht nicht gewandelt sind, hat dem Kanton
dann tiefgehende Kimpfe gebracht.

Die seit 1847 in der Regierung herrschen-
de radikale Partei (Baumgartner war 1847
aus der Regierung verdringt und durch
Weder ersetzt worden) wollte mit der Ver-
fassungsrevision von 1849 die im Kampf
um die Badener Artikel unterlegenen Be-
strebungen wieder aufgreifen, den beiden
Konfessionen die selbstindige Besorgung
ihrer Angelegenheiten in Kirche und Schu-
le entziehen und dem Einfluf3 der herr-
schenden  Mehrheitspartei  unterstellen
(dem staatlichen EinfluB3). Die Revision
wurde vom Volk verworfen. Die nimlichen
Revisionsbegehren verwarf das Volk 1851
wiederum.

Nach den aufregenden Kimpfen um die
Verfassungsrevision wurde versucht, das
Ziel unter Umgehung einer Revision der
Verfassung und der Volksabstimmung, auf
dem Wege der Gesetzgebung, zu erreichen.
Weder reichte dem Groflen Rat den Antrag
auf Revision des konfessionellen Gesetzes
von 1831 ein. Die Aufsicht iiber das Ver-
waltungswesen der Kirchen- und Schulge-
meinden sollte den konfessionellen Ober-
behorden entzogen und dem Regierungsrat
unterstellt, und ihm auch Placet und Recht
der Deplacetierung (Absetzungsrecht) der
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Geistlichen anheimgegeben werden. Der
Regierungsrat sollte auch die Oberaufsicht
iiber das Erziehungswesen erhalten und das
Placet fiir alle Lehrerwahlen an den Real-
und hohern Schulen, sowie das Recht der
Absetzung, Die konfessionellen Behorden
sollten befugt sein, an Stelle ihrer Lehran-
stalten eine gemeinsame Kantons- und In-
dustrieschule zu errichten, unter finanziel-
ler Mithilfe beider Konfessionen. Mit dem
Antrag Weders sollte der katholische Kon-
fessionsteil fiir alle Zukunft auch materiell
geschwicht werden. Man plante die Liqui-
dierung des allgemeinen Fonds und des
Liegenschaftsbesitzes, des materiellen Er-
bes aus dem Nachlall des Klosters. Bei den
Verhandlungen der radikalen Partei iiber
die Griindung einer gemeinsamen parititi-
schen Kantonsschule war es ihr weniger
um eine kantonale hohere Lehranstalt zu
tun, als um gleichzeitige Beseitigung der be-
stethenden konfessionellen Gymnasial- und
Lehrerbildungsanstalten, um dadurch, wie
das kirchliche Gebiet, auch die Bildung der
Jugend ausschlieBlich in ihre Hand zu be-
kommen und sie der Tendenz der herr-
schenden Partei zu unterstellen. Das katho-
lische Volk wehrte sich fiir den Fortbestand
seiner seit 1809 bestehenden Gymnasialan-
stalt. Eine mit iiber 16 000 Unterschriften
katholische
Grofiratskollegium sprach sich gegen die
Aufhebung der katholischen Kantonsschu-
le und gegen die Vermdigensverschleude-

versehene Petition an das

rung aus, wie sie mit dem Wilderverkauf
und dem Verkauf anderer Liegenschaften
beabsichtigt war. Nach langem Redekampf
wurde der Vertrag iiber Griindung einer
hohern Lehranstalt
schwacher Mehrheit genehmigt.

Die Aufhebung des katholischen Gymna-
siums und des Lehrerseminars, der Liegen-

gemeinsamen mit

schaftenverkauf, die Verschleuderung der
Wilder, die Ausdehnung der Rechte des
Staates in kirchlichen Dingen erregte die
wachsende Opposition im Volke. Sie schuf

in den Erneuerungswahlen in den Grollen

200

Rat im Mai 1857 eine Anderung der poli-
tischen Situation im katholischen GroBrats-
kollegium, wo nun eine starke konservative
Mehrheit einer liberal-radikalen Minder-
heit gegeniiberstand. Im Federkrieg um das
konfessionelle Gesetz trat Domdekan Greith
(spater Bischof) mit der »Denkschrift ge-
cen das konfessionelle Gesetz vom 16. Juni
1855«, und Regierungsrat Hungerbiihler,
der Hiiter der st.-gallischen Staatstheologie,
im Jahr 1858 mit einer Schrift »Das sankt-
gallische Staatskirchenrecht« hervor. Er be-
rief sich darin auf Befugnisse und Institu-
tionen monarchischer absolutistischer Poli-
zeistaaten — in einer Zeit, wo die Freiheit
des Individuums gegeniiber der Staatsomni-
potenz, wo Presse-, Glaubens- und Kultus-
freiheit proklamiert wurden. Die Gegen-
wehr des Volkes gegen die Angriffe auf die
Rechte des katholischen Konfessionsteils
und auf seine Institutionen brachte bei den
GroBratswahlen von 1859 eine konservative
Mehrheit im Groflen Rate. Hungerbiihler,
Helbling und Hoffmann, die radikalen
Staatstheologen, wurden aus der Regierung
entfernt. Nun schnitt der Grolle Rat die
Ubergriffe in die kirchlichen Angelegen-
heiten zuriick, reduzierte die Staatsaufsicht

auf das frither iibliche Maf3.

Die GrofBiratswahlen vom Mai 1861 erga-
ben wieder eine konservative Mehrheit.
Hatte die unterlegene Partei vor zwei Jah-
ren versucht, die Bestellung der Regierung
zu verunmoglichen, so versuchte sie dies-
mal, die Konstituierung des GroBBen Rates
zu verhindern. Bei der konstituierenden
Sitzung waren die liberalen Mitglieder ab-
wesend! In der wachsenden Einsicht, daB3
die wihrend mehr als einem Jahrzehnt mit
wechselndem Erfolg gefiihrten Kimpfe
nicht fortgesetzt werden konnten, ohne
dem Wohl des Kantons dadurch zu scha-
den, kam es zu einem vorldufigen Waffen-
stillstand. In diesem »Priliminarfrieden«
einigten sich die Parteien auf die gemein-
same Durchfiihrung einer Verfassungsrevi-
sion (anderes Wahlsystem fiir den Grol3en



Rat, Wahl des Rates nicht mehr in den Be-
zirksgemeinden, sondern durch die politi-
schen Gemeinden, vermehrte Freiheit der
Konfessionen fiir die Besorgung ihrer An-
gelegenheiten, vermehrte Rechte des Staa-
tes in der Leitung des Erziehungswesens).
Es begannen die Verhandlungen des Ver-
fassungsrates. Die Debatte zwischen Hun-
gerbiihler und den alten Befiirwortern des
Staatskirchentums (Curti und alt Regie-
rungsrat Hoffmann) einerseits und den
Konservativen Baumgartner und Gmiir mit
einigen Liberalen anderseits iiber die Selb-
stindigkeit der Konfessionen in der Besor-
gung ihrer kirchlichen und konfessionellen
Angelegenheiten war ein grofler Wende-
punkt in der st.-gallischen Geschichte. Was
man in dreiligjdhrigen Kimpfen aufzuhe-
ben versucht hatte, wurde nun mit groflem
Mehr akzeptiert und als Art. 6 in die Ver-
fassung aufgenommen. Bei der Behand-
lung der Erziehungsfragen verstindigte
man sich ohne lange Opposition auf: Ge-
wihrleistung des Fortbestandes der konfes-
sionellen Schulen; Aufsicht und Leitung
des Erziehungswesens geht von den Konfes-
sionen an den Staat iiber; er ist aber berech-
tigt, eine Kantonsschule und ein gemeinsa-
mes staatliches Lehrerseminar zu errichten.
Das Volk nahm am 17. November 1861 die
neue Verfassung mit groer Mehrheit an. Im

Geist der Verstindigung und des »wechsel-
seitigen Vertrauens« war es zu dieser »Frie-
densverfassung«von1861 gekommen. Sie si-
cherte dem von leidenschaftlichen Kimp-
fen erschopften Kanton auf der Grundlage
gegenseitiger Achtung und gemeinsamer
Arbeit zum Wohl des Kantons ein Jahr-
zehnt des Friedens auf einem wihrend lan-
ger Zeit umkidmpften Gebiet.

In den unter der Einwirkung der Vor-
ginge im Deutschland Bismarcks wieder
aufgelebten kirchenpolitischen Kimpfen
der 70er Jahre mit Placet und Recht der
Deplacetierung, mit Aufhebungdes bischof-
lichen Knabenseminars in St. Georgen,
sollte auch die Aufhebung aller konfessio-
nellen Schulen durchgefiihrt werden. In der
Volksabstimmung iiber die revidierte Ver-
fassung (1875) wurden aber die kirchen-
politischen und die Schulartikel mit star-
kem Mehr verworfen. Der Stimmungsum-
schwung kam auch in den GrofBratswahlen
von 1876 zum Ausdruck. Diese Angriffe
hatten die konservative Partei gestirkt.
Aber auch viele Protestanten und Liberale
waren den neuinszenierten Schul- und kir-
chenpolitischen Streitigkeiten abgeneigt.
Bis und unter der Verfassung von 1890 wur-
de weiterhin vom System der Bevormun-
dung abgeriickt.

UMSCHAU

KRANKENKASSE DES KATH. LEHRERVEREINS DER SCHWEIZ

JAHRESRECHNUNG 1952

Einnahmen

1. Krankengeldversicherung
Primien der Klasse I, 165 Mitglieder . . . .

Primien der Klasse II, 86 Mitglieder . . . . .
Primien der Klasse III, 222 Mitglieder . . . . .

Primien der Klasse IV, 56 Mitglieder . . . .
Primien der Klasse V, 68 Mitglieder . . . .

.......... 1775.15

...... 1 749.45

.......... 9 341.17

......... 2921.90
............ 4643.15 20 430.82
Ubertrag 20 430.82

201



	St. Gallische schul- und kirchenpolitische Kämpfe

